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In der Schweiz widersprechen vie-
le rechtsgiltig ausgeschiedenen
Bauzonen den Anforderungen des
Bundesgesetzes Uber die Raum-
planung. Zum Teil, weil sie weit
Uiber die Nachfrage hinaus dimen-
sioniert wurden; zum Teil wider-
sprechen sie den Bestrebungen
nach einer angemessenen Dezen-
tralisation der Besiedlung oder an-
deren raumplanerischen Grund-
sédtzen. Im Auftrage des Bundes-
amtes flir Raumplanung wurde ei-
ne Studie verfasst, die sich mit der
Frage befasst, wie die mdgliche
Bevolkerungsentwicklung bei vor-
gegebenen Bauzonen ermittelt
werden kann.
Nach Artikel 1 des Raumplanungs-
gesetzes sorgen der Bund, die
Kantone und Gemeinden fir eine
haushélterische Nutzung des Bo-
dens und verwirklichen eine auf
die erwiinschte Entwicklung des
Landes ausgerichtete Ordnung der
Besiedlung. Bei der Festlegung
der zulassigen Nutzung, dies ist in
erster Linie eine Aufgabe der Ge-
meinden, ist nachdricklich darauf
zu achten, dass Bauzonen und
Nichtbauzonen klar getrennt sind
und der Boden sachgerecht zuge-
wiesen wird. Bauzonen sollen nur
Land einschliessen, das sich flr
die Bebauung eignet und
— weitgehend lberbaut ist und
— voraussichtlich innert 15 Jahren
bendtigt und erschlossen wird.
Viele Bauzonen entsprechen heu-
te nicht diesen raumplanerischen
Forderungen. Zum Teil wurden sie
weit Uber die Nachfrage hinaus
dimensioniert, zum Teil widerspre-
chen sie den raumplanerischen
Zielen und den Bestrebungen
nach einer angemessenen Dezen-
tralisation der Besiedlung. Es ist
Aufgabe der Kantone und Gemein-
den, Ubergrosse und nicht den
raumplanerischen Zielen entspre-
chende Bauzonen zu verkleinern
oder anzupassen. Der Ermittlung
des Baulandangebotes und der
maoglichen Bevdlkerungsentwick-
lung kommt deshalb eine wichtige
Bedeutung zu. Das Bundesamt fiir
Raumplanung im Eidgendssischen
Justiz- und Polizeidepartement
von Bundesrat Kurt Furgler hat
deshalb in ihrer Schriftenreihe
«Materialen zur Raumplanung» ei-
ne Studie von Alwin Suter, Raum-
planer BSP (Zirich), veréffentlicht,
die die bislang unveréffentlichten
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Aus dem Bundeshaus'

Bauzonen und
Bevolkerungsentwicklung

Von unserem Bundeshauskorrespondenten Bruno Frangi

Erfahrungsberichte dreier privater
Planungsbiiros zusammenfasst.
Die Studie zeigt verschiedene Me-
thoden zur Berechnung des Fas-
sungsvermdgens von Bauzonen,
wie diese eingesetzt werden kon-
nen und was bei der Abschatzung
der moglichen Bevoélkerungsent-
wicklung zu beachten ist. Nicht
behandelt in diesem Bericht sind
die Fragen, wo (berhaupt Bauzo-
nen auszuscheiden sind und wo
nicht, welche Zonenordnungen
und Vorschriften am zweckmassig-
sten sind und wie zu grosse Bau-
zonen auf ein vernilnftiges Mass
reduziert werden konnten. Ange-
schnitten ist das Problem, wie die
Gemeinden ihr Baulandangebot
steuern kdnnten.
Fir die Berechnung des Fas-
sungsvermdgens — so der Stu-
dienverfasser — von Bauzonen ste-
hen verschiedene taugliche Be-
rechnungsmethoden zur Verfi-
gung. Hauptsachlich
— die Berechnung mit ortspezifi-
schem Dichtwert
— die Berechnung mit Bestim-
mungsfaktoren der Einwohner-
dichte (Faktorenmethode)
— die Berechnung mit fiktiver Zu-
satzbebauung.
Alle diese Berechnungen ermit-
teln, wieviel der Krug fassen kann,
sagen aber nichts dariiber aus, ob
und wann er gefillt sein wird. Die
kinftige Einwohnerzahl einer Ge-
meinde zu einem bestimmten Zeit-
punkt héngt — so die Studie — in
erster Linie ab
— von Veranderungen in der Ein-
wohnerzahl in den Uberbauten
Gebieten
— vom Fassungsvermdégen des je-
weils verfiigbaren Baulandes in-
nerhalb der Bauzonen
— von Entwicklungschancen auf-
grund dusserer Gegebenheiten.
Bei der Ermittlung der Einwohner-
zahl in Uberbauten Gebieten muss
die Altersstruktur der Bewohner
und das Alter der Bebauungen, die
Nutzung der Gebéaude, der Veran-
derungsdruck durch Nichtwohn-
nutzung beriicksichtigt werden,
ebenso neue Immissionsquellen,
Wohnqualitatssteigerungen durch
Sanierungsmassnahmen im  o6f-
fentlichen Bereich, Heimatschutz-
massnahmen und Anreize zur Sa-
nierung und zum Ausbau unge-
nutzter Bausubstanz.
Neben dem Beitragswesen und

dem Steuerrecht spielen auch die
Parzellierungsverhéltnisse  eine
wichtige Rolle: Sie kénnen die
Uberbaubarkeit von Teilen der
Bauzone stark beeinflussen. Wah-
rend in einem Fall eine Uberbau-
ung sofort méglich ist, muss im
andern Fall zundchst eine Bauland-
umlegung vorgenommen werden.
Die Durchflihrung solcher Land-
umlegungen ist in erster Linie Sa-
che der Grundeigentimer, und
vom Verhalten des Grundeigentu-
mers hangt wiederum vieles ab.
Die Studie stellt zu diesem Punkt
fest: Verfugt die Gemeinde selber
Uber Grundeigentum, so kann sie
die Verfiigbarkeit von Bauland sehr
gezielt beeinflussen; sie kann so-
gar den Kauferkreis bestimmen.
Nicht unwichtig ist jedoch auch das
Verhalten der Gemeinde als
Grundeigentimer in Gebieten, in
denen sie nur Uber einen Teil des

Bodens verfligt. Sie kann durch
Baulandumlegungen erleichtern
oder fordern und auch die Feiner-
schliessung bremsen oder fordern.
Die gleichen Rechte und Maglich-
keiten stehen auch dem privaten
Grundbesitzer zu. Es gibt dabei
eine Reihe von Griinden, die den
Besitzer des Baulandes veranlas-
sen kénnen, sein Bauland vorlaufig
nicht zu Uberbauen; so als Reser-
ve fur den Eigenbedarf, das Beibe-
halten der landwirtschaftlichen
Nutzung, allfallige Gewinnbeteili-
gung von Miterben, hohere Ge-
winnerwartung beim weiteren An-
ziehen der Bodenpreise usw.

Die 24seitige Publikation kann bei
der Eidgendssischen Drucksa-
chen- und Materialzentrale, EDMZ,
3000 Bern, bezogen werden.

ganzen Schweiz

Die billigste
Energie ist die
gesparte Energie

Darum lohnt es sich,
hochwertige Diener-
Technologie auszuwéhlen:

— Ol-, Gas- und Zweistoff-
Feuerungen

— Eis-Latent-Speicher-Energie-
Systeme fir Warmepumpen

— Warmepumpen-Boiler/Gasboiler

diencréS

Max Diener AG, 8952 Schlieren
Verkaufs- und Servicestellen in der

Telefon 01 730 70 50

plan4 1982




	Bauzonen und Bevölkerungsentwicklung

